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Beschlüsse: 
 

28.04.2014 Stadtvertretung 

049/StV/2014 
49. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Bemerkungen: 
 
1. 
Die CDU-Fraktion beantragt, die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, 
Tourismus und Liegenschaften zur Abstimmung zu stellen.  
 
Der Stadtpräsident stellt sodann folgende Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Wirtschaft, Tourismus und Liegenschaften zur Abstimmung: 
 
Der Beschlusspunkt 1 wurde gestrichen. 
Der Beschlusspunkt 2 wurde wie folgt geändert:  
„ Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Betreibung einer Naturschutzstation (Standort 
offen) öffentlich auszuschreiben. Die Oberbürgermeisterin wird ermächtigt, mit dem 
geeignetsten Bewerber einen Miet- und Betreibervertrag abzuschließen. 
 
    Abstimmungsergebnis: 
 

mehrheitlich bei einigen Dafürstimmen und einigen 
Stimmenthaltungen abgelehnt 

 
2. 
Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgende geänderte Beschlussfassung: 
 

1. Die in der Anlage 1 dargestellten wesentlichen Aufgabenschwerpunkte der 
Naturschutzstation Schwerin am Standort der alten Dorfschule Zippendorf, Am 
Strand 9, ab 2015 werden zur Kenntnis genommen. 

 
2. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Betreibung der Naturschutzstation 

öffentlich auszuschreiben. Die Oberbürgermeisterin wird ermächtigt, in Abstimmung 
mit der Stadtvertretung mit dem geeignetsten Bewerber einen Miet- und 
Betreibervertrag abzuschließen. 

Beschlüsse 
  

zur Drucksachennummer  
 

01787/2014 

  

 

Aufgaben, Standort und Betreiber der Naturschutzstation Schwerin ab 2015 

 



  
 

 

 
3. 
Der Stadtpräsident stellt die Beschlussempfehlung des Hauptausschusses zur Abstimmung. 
Die Mitglieder der Stadtvertretung erheben keinen Widerspruch. 
 
Beschluss: 
 

1. Die in der Anlage 1 dargestellten wesentlichen Aufgabenschwerpunkte der 
Naturschutzstation Schwerin am Standort der alten Dorfschule Zippendorf, Am 
Strand 9, ab 2015 werden zur Kenntnis genommen. 

 
2. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Betreibung der Naturschutzstation 

öffentlich auszuschreiben. Die Oberbürgermeisterin wird ermächtigt, in 
Abstimmung mit der Stadtvertretung mit dem geeignetsten Bewerber einen Miet- 
und Betreibervertrag abzuschließen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
mehrheitlich bei vier Gegenstimmen und sechs Stimmenthaltungen beschlossen 
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